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»Vor« heißt nicht »von« 33

Thoko Kaime / Antonia Friedle / Isabelle Zundel
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Rechtsprechung

EuGH 25. 11. 2025 – C-713/23
Art. 20 und Art. 21 Abs. 1 AEUV i. V. m. Art. 7 und Art. 21
Abs. 1 der GRCh der EU sind dahin auszulegen, dass sie
der Regelung eines Mitgliedstaats entgegenstehen, die
weder die Anerkennung einer Ehe zwischen zwei Staats-
angehörigen dieses Mitgliedstaats gleichen Geschlechts
erlaubt, die im Zuge der Ausübung ihres Aufenthalts-
und Freizügigkeitsrechts in einem anderen Mitglied-
staat, in dem sie ein Familienleben entwickelt oder gefes-
tigt haben, rechtmäßig geschlossen wurde, noch, dass
die Eheurkunde zu diesem Zweck im Personenstands-
register des ersten Mitgliedstaats umgeschrieben wird,
wenn es sich bei dieser Umschreibung um das einzige
Mittel handelt, das dieser Mitgliedstaat vorsieht, um
eine solche Anerkennung zu ermöglichen 42
– Anmerkung von Fabian Wall 48
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Ein anerkannter Flüchtling mit iranischer Staatsangehö-
rigkeit unterfällt nicht dem Deutsch-Iranischen Nieder-
lassungsabkommen, weil sich sein Personalstatut nach
dem vorrangigen Art. 12 GFK richtet. Die gesetzliche Va-
terschaftsvermutung für den Ehemann gemäß Art. 1158
iran. ZGB greift nur, wenn der Vollzug des Geschlechts-
verkehrs physisch und tatsächlich möglich war 51

OLG Stuttgart 6. 6. 2025 – 17 UF 96/23
Nimmt der seitens der griechisch-orthodoxen Kirche ord-
nungsgemäß ermächtigte Geistliche wesentliche Teile
der Trauungszeremonie nach griechisch-orthodoxem
Ritus in Deutschland nicht in eigener Person vor, son-
dern überlässt die wesentlichen Schritte der Zeremonie
einem anderen nicht ermächtigten Priester der grie-
chisch-orthodoxen Kirche, liegt gleichwohl eine rechts-
gültig geschlossene Ehe vor 53

AG Essen 12. 10. 2025 – 73 III 61/25
Das Einwilligungserfordernis nach § 1617 d Abs. 3 Satz 2
BGB fällt fort, wenn der Elternteil verstorben ist, dessen
Namensänderung sich das volljährige Kind an-
schließt 56

OVG Rheinland-Pfalz 18. 2. 2025 – 7 E 11394/24.OVG
Eine Einziehung von ausländischen Identitätsdokumen-
ten und Personenstandsurkunden durch die Einbürge-
rungsbehörde zur Vorlage an fachkundige Stellen anläss-
lich einer Überprüfung auf Echtheit begegnet regelmä-
ßig keinen rechtlichen Bedenken 57

Aus der Praxis

Zur fehlenden Anwendbarkeit von § 17 Abs. 2 Satz 1 und 2
Nr. 1 StAG n. F. bei einer gerichtlichen Feststellung des
Nichtbestehens der Vaterschaft in Altfällen vor Inkraft-
treten des StARModG Thomas Wührl 57

Persönliche Beteiligung eines Arztes im Rahmen der
Leichenschau? Jan Ole Flindt 59

Neubestimmung des Geburtsnamens durch einen Voll-
jährigen, wenn die Mutter während Bestehens der Ehe
aufgrund Übergangsrechts ihren Geburtsnamen wieder
angenommen hatte? Heinz Zimmermann 61
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Hinweis:

Das Jahresregister 2025 wird dem Heft März 2026 beiliegen.

Korrekturhinweis: Richtigstellung des Autors betreffend
den Aufsatz »SBGG-Piraterie – Über den Missbrauch des Ge-
setzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Ge-
schlechtseintrag (SBGG) und wie dem zu begegnen ist« aus
StAZ 9/2025: Es wird darauf hingewiesen, dass dem zweiten
in dem Aufsatz verwendeten Fallbeispiel (»Fall«) falsche Tat-
sachen zugrunde lagen. In Wirklichkeit gab der Betreffende
lediglich die Anmeldung wegen einer beabsichtigten Ände-
rung des Geschlechtseintrags nach § 4 Satz 1 SBGG beim Al-
tonaer Standesamt ab. Zu einer Beurkundung einer Erklä-
rung über die Änderung seines Geschlechtseintrags kam es
in der Folge nicht. Somit sind die Personenstandsregister
hier nicht unrichtig, sodass auch die zuständigen Amtswal-
ter – entgegen der Darstellung in StAZ 9/2025 – nicht ver-
pflichtet sind, Berichtigung der Register zu beantragen.
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